
 

Disziplinar- 

konferenz  

siehe SchuG§49 

Dritte Verwarnung 

und Androhung einer Disziplinarkonferenz 

durch die Direktion im Beisein des KV, der Eltern,  

des betreffenden Lehrers und einer Vertrauensperson 
wenn vom Schüler gewünscht)  ( 

                                Einberufung der Klassenkonferenz  

Zweite Verwarnung durch die Direktion im Beisein des KV und der Eltern  

Erste Verwarnung durch die Direktion im Beisein des KV 

Die  dritte Eintragung im Klassenbuch zieht ein Gespräch Schüler – Eltern – KV + eventuell Lehrer nach sich   

Mit der  zweite n Eintragung erfolgt ein klärendes Gespräch mit dem KV 

Erste Klassenbucheintragung  mit Verweis auf die Hausordnung 

( „Verstoß gegen die Hausordnung Pkt. : ...) 

Individuelle Maßnahmen (z.B. Gespräch, ...) durch den Lehrer  

Sockel 

Maßnahmenpyramide am BG und BRG Wien III Boerhaavegasse     

   
Je nach Häufigkeit und 

Schwere des Regelverstoßes 

ist eine Einordnung auch auf 

höherer Stufe möglich. 

Ergänzende 

Maßnahme:  

Disziplinarkomitee  

(s. Satzungen) 


